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#ST# Bundesbeschluss
über

die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen
Artikel 24quinquies betreffend die Atomenergie

und den Strahlenschutz

(Vom 20. September 1957)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaf t ,

in Anwendung von Artikel 85, Ziffer 14,118 und 121, Absatz l, der Bundes-
verfassung,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 26. April 1957,

beschliesst :

I.

In die Bundesverfassung wird folgende Bestimmung aufgenommen:

Art. 24quinquies .

Die Gesetzgebung auf dem Gebiet der Atomenergie ist Bundessache.
Der Bund erlägst Vorschriften über den Schutz vor den Gefahren ioni-

sierender Strahlen.
II.

Dieser Beschluss wird der Abstimmung des Volkes und der Stände unter-
breitet.

Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt.

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 20. September 1957.
Der Präsident : K. Schoch
Der Protokollführer : F.Weber

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 20. September 1957.
Der Präsident: Condrau

3213 Der Protokollführer: Ch. Oser
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